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1Ob519/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1957

Norm

ZPO §27 Abs1

ZPO §133 Abs3

ZPO §235 Abs2 A

Rechtssatz

Ein im Anwaltsprozeß ohne Vertreter erscheinender Beklagter kann keine wirksamen Prozeßhandlungen setzen, daher

insbesondere auch nicht seine Einwilligung (ausdrücklich oder stillschweigend) zu einer Klagsänderung geben.

Entscheidungstexte

7 Ob 313/57

Entscheidungstext OGH 13.11.1957 7 Ob 313/57

1 Ob 519/92

Entscheidungstext OGH 29.01.1992 1 Ob 519/92

Vgl auch; nur: Ein im Anwaltsprozeß ohne Vertreter erscheinender Beklagter kann keine wirksamen

Prozeßhandlungen setzen. (T1) Beisatz: Hier: Unwirksame Unzuständigkeitseinrede. (T2) Veröff: SZ 65/12
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